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Der Landeswohlfahrtsverband Hessen ist ein
Zusammenschluss der Landkreise und kreisfrei-
en Städte, dem sozialen Aufgaben übertragen
wurden. Er ist u.a.

● Überörtlicher Träger der Sozialhilfe
● Überörtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge

(KOF)
● Integrationsamt
● Träger von Kliniken, Schulen für Kinder und

Jugendliche mit Sinnesbehinderung, Sozial-
pädagogischen Zentren und weiteren Ein-
richtungen

● Träger von Leistungen nach dem Grund-
sicherungsgesetz

Und so erreichen Sie uns:



Wenn Sie wegen einer bestehenden wesentli-
chen körperlichen Behinderung oder zur Ver-
hütung einer solchen eine Anschlussheilbe-
handlung (AHB) oder eine Rehabilitations-
maßnahme (Reha) benötigen, können die
Kosten von uns übernommen werden, sofern
kein anderer Leistungsträger (LVA, BfA oder
Krankenkasse) leistet.

Wir erbringen alle Leistungen, die eine gesetz-
liche Krankenkasse, wie die AOK, bei teil- oder
vollstationären Behandlungen übernimmt. Dazu
zählen auch die notwendigen Transportkosten. 

Zudem können bei vollstationären Behandlun-
gen Nebenleistungen erbracht werden (z. B. Ta-
schengeld, Mietkosten und notwendige Beklei-
dung).

Eine Anschlussheilbehandlung oder Rehabilita-
tionsmaßnahme kann notwendig werden, wenn
eine Krankenhausbehandlung alleine nicht aus-
reicht, um dauerhaft eine drohende Behinde-
rung zu vermeiden, eine bestehende Behinde-
rung zu verbessern oder Ihre Erwerbsfähigkeit
wieder herzustellen. Meist geht der Reha oder
AHB ein Aufenthalt in einem Allgemein-Kran-
kenhaus voraus, für dessen Kostenübernahme
jedoch Ihre Krankenkasse oder das örtliche
Sozialamt Ihrer Kreis-, Gemeinde- oder Stadt-
verwaltung zuständig ist.

• Wenn Sie das 65. Lebensjahr bereits voll-
endet haben, wenden Sie sich wegen der
Kostenübernahme bitte an den örtlichen
Sozialhilfeträger.

• Sollten Sie zu unseren ausländischen Mit-
bürgern gehören, können unter Umständen
Ansprüche nach dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz bestehen, die eine Kosten-
übernahme durch uns ausschließen! Wir
bitten daher zur Überprüfung Ihres auslän-
derrechtlichen Status um Vorlage einer
Passkopie.

• Kosten für eine AHB oder Reha können wir
frühestens ab dem Tag übernehmen, ab
welchem uns der Bedarf bekannt wird. Der
Antrag muss daher unbedingt vor der Auf-
nahme gestellt werden!

• Sie die Kosten der AHB oder Reha nicht
aus eigenen Mitteln tragen können und

• andere Kostenträger (insbesondere Ren-
tenträger und Krankenkasse) nicht zur
Verfügung stehen.

Zur Antragstellung benötigen wir von Ihnen
verschiedene Angaben. Dazu können Sie das
Formular „Antrag auf Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) –
Sozialhilfe –“ bei uns telefonisch oder im Inter-
net anfordern. Außerdem erhalten Sie diesen
Antrag bei dem örtlichen Sozialhilfeträger oder
Ihrer Gemeindeverwaltung.

Unsere Sachbearbeiter stehen Ihnen gerne
auch für eine persönliche Beratung zur Ver-
fügung.

Allgemeine Hinweise

Anspruchsvoraussetzungen

Zu körperlichen Behinderungen zählen nicht
nur sichtbare körperliche Einschränkungen,
wie z.B. Amputationen oder Lähmungen auf-
grund eines Schlaganfalls; auch innere Er-
krankungen oder Schädigungen eines in-
neren Organs können im täglichen Leben
derart einschränken, dass eine Behinderung
droht oder vorliegt. So gelten z.B. auch chro-
nische Niereninsuffizienz und Krebserkran-
kungen als wesentliche körperliche Behinde-
rung.

Die Kosten einer AHB oder Reha können von
uns übernommen werden, wenn diese Be-
handlungsmaßnahmen geeignet sind,

• den Eintritt einer wesentlichen Behinde-
rung bei Ihnen zu vermeiden,

• Ihnen den Umgang mit einer bereits
bestehenden Behinderung zu erleichtern,

• eingeschränkte Fähigkeiten wieder herzu-
stellen oder zu aktivieren,

• Ihre Lebensqualität zu verbessern oder
• Ihre Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen,

um das Ausscheiden aus dem Arbeitsle-
ben zu vermeiden.

Abgrenzung  AHB / Reha

• Eine AHB muss von Ihnen innerhalb von 14
Tagen nach Krankenhausentlassung ange-
treten werden.

• Eine Rehabilitationsmaßnahme kann hinge-
gen auch unabhängig von einem vorausge-
gangenen Krankenhausaufenthalt erfolgen.

• Eine Rehabilitationsmaßnahme ist in der
Regel auf 21 Tage beschränkt.

Ob die AHB oder Reha für Sie notwendig ist,
wird von Ihrem behandelnden Arzt entschieden
und schriftlich bestätigt.

2. Wirtschaftliche Voraussetzungen

Sie können Leistungen durch uns erhalten,
wenn

1. Persönliche Voraussetzungen 

Wir übernehmen die Kosten des Aufenthaltes
in der Reha- oder AHB-Einrichtung, wenn Sie
wegen einer bestehenden wesentlichen kör-
perlichen Behinderung oder zur Verhütung
einer solchen behandelt werden. 


